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58.1 Veranlagungsbehoérde Aufgabe

Das Veranlagungsverfahren zeichnet sich durch ein zweiseitiges Zusammenwirken der Steuerbehérde
und des Steuerpflichtigen aus. Zentraler Grundsatz des «gemischten» oder «ordentlichen»
Veranlagungsverfahrens bildet die Mitwirkung des Steuerpflichtigen an der Sachverhaltsermittiung. Der
Veranlagungsbehorde stehen - sofern die Angaben des Steuerpflichtigen nicht genligen - Mittel wie der
Beizug von Sachverstandigen, die Durchfihrung von Augenscheinen und die Einsicht in Geschaftsbicher
und Belege zur Verfigung.

Steuerbuch
Druckdatum: 25. Juni 2026 3



	Veranlagungsbehörde Aufgabe

